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Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften

Verfahren & Bewerbungszeitraum

Auch alle internen Studierenden/Bewerber*innen müssen sich online über das 
Bewerbungsportal bewerben.

Die Bewerbung erfolgt komplett digital – Sie müssen alle erforderlichen Unterlagen in 
einem PDF-Dokument hochladen. Speichern Sie die erforderlichen Unterlagen in der 

Reihenfolge, wie Sie im Portal aufgelistet sind.

https://connect.tu-braunschweig.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces

Bewerbungszeitraum: 01.06. - 15.07. 
über das Online-Bewerbungsportal

https://connect.tu-braunschweig.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces


Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften

Anforderungen & Fristen

Nachweis über 
mindestens 120 CP mit 

der Bewerbung im 
Bewerbungsportal bis 

zum 15.07.

Nachweis über 
mindestens 150 CP bis 

zum 20.08. in der 
Studiengangs-

koordination FK 6

Zeugnis/ 
Studienabschlussbe-
scheinigung bis zum 

31.03. des Folgejahres 
im Immatrikulationsamt

Der Lebenslauf muss 
beigefügt werden und 

lückenlos sein

Den Notenspiegel senden Sie
per E-Mail an die 

Studiengangskoordination der FK 6

studiendekanat-fk6@tu-
braunschweig.de 

Wenn Sie bereits einen Nachweis über 150 CP im Bewerbungsportal 
hochgeladen haben, ist dieser Schritt überflüssig. 



Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften

Verfahrensablauf - Teil 1 - 3 beispielhafte Szenarien

Studi A
hat bei Bewerbung bis 
15.07. mindestens 120 

CP, aber noch keine 150 
CP

Nachweis über 150 CP 
bis zum 20.08. bei der 

Studiengangs-
koordination FK 6

Bewerbungsverfahren 
läuft weiter

Studi B
hat bei Bewerbung bis 
15.07. mindestens 150 
CP oder bereits 180 CP

Bewerbungsverfahren 
läuft weiter

Studi C
hat bei Bewerbung bis 
15.07. mindestens 120 

CP, aber noch keine 150 
CP

kein Nachweis über 150 
CP bis zum 20.08. bei 

der Studiengangs-
koordination FK 6

Bewerbung wird 
abgelehnt



Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften

Verfahrensablauf  - Teil 2 - Ihre Rückmeldung

Melden Sie sich unbedingt beim 
Immatrikulationsamt zurück, wenn Sie die 

Zulassung erhalten haben und 
nehmen Sie den Studienplatz an! 

Damit bestätigen Sie, dass Sie sich an der TU BS 
offiziell für den Master immatrikulieren möchten.

(Umschreibung vom BA in den MA)

 Dies ist kein Automatismus!



Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften

Verfahrensablauf - Teil 3 - nach der Rückmeldung

Wenn BA 
abgeschlossen:

Verlust 
Studierenden-

status

MA wird im 
2. FS 

weiterstudiert

Zeugnis wird 
spätestens am 

31.03. im
I-Amt vorgezeigt

Exmatrikula-
tion aus dem 

MA

Wenn BA nicht 
abgeschlossen:
Verbleib im BAZeugnis wird 

nicht spätestens 
am 31.03. im 

I-Amt vorgezeigt

______________________________________________________________________

Im MA Geschichte soll bis zum Ende 
des 1. Semesters (31.03.) das kleine 

Latinum nachgewiesen werden!

Variante 1: 
Zeugnis liegt 
dem I-Amt 

vor

Zulassung zum
1. MA Semester

Vorläufige 
Zulassung:

Doppel-
immatrikulation 

Bachelor & 
Master

Variante 2:
Zeugnis liegt 
dem I-Amt 
nicht vor

Leistungen aus dem BA können im WS abgeschlossen 
werden, müssen aber rechtzeitig abgegeben werden, damit 
die Korrektur und Eingabe der Ergebnisse durch Prüfende bis 
Ende März erfolgen kann!



Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften

Sicherer Studienplatz

Platzsicherheit

Jede Person, die sich ordnungsgemäß bewirbt 
und die Fristen zum Nachweis der erforderlichen 

CP einhält, bekommt einen Platz.

Studierende des hiesigen 2-F-BA erfüllen die 
Voraussetzungen grundsätzlich

Die Masterstudiengänge der FK6 sind 
zulassungsfrei (kein NC)



Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften

Parallele Immatrikulation

Sie können im folgenden WiSe sowohl für den 2-Fächer-
Bachelor, als auch für einen Masterstudiengang 

immatrikuliert sein.

Bitte fokussieren Sie sich dann darauf, erst 
ALLE NOTWENDIGEN Leistungen aus dem Bachelor
zu beenden und den Nachweis über den erfolgreichen 
Abschluss bis zum 31.03. beim Immatrikulationsamt 

vorzulegen. 



Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften

WICHTIG – Nachweis des BA-Abschlusses

Reichen Sie unbedingt bis zum 31.03. den Nachweis 
über Ihren Bachelorabschluss im Immatrikulationsamt 

ein!

Wenn dieser Nachweis ausbleibt, verlieren Sie Ihren 
Masterstudienplatz!



Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften

Offene Fragen? – Kontakt

Wenden Sie sich mit Ihren Fragen gerne an das Team der 
Studiengangskoordination: Jennifer Gaesing, Markus Grebe und Sina Patzke

Alle Kontaktdaten finden Sie hier: Informationen zum Prozess sowie 
diese Präsentation finden Sie hier: 

https://www.tu-braunschweig.de/fk6/studierende/studiengangskoordination


Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften

WICHTIG

Bleiben Sie gelassen, haben Sie Spaß und bewerben 
Sie sich rechtzeitig . 

Viel Erfolg für den BA-Abschluss!
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